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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Sozialausschuss 19.04.2018 Entscheidung 
 
 

Netzwerk Norderstedt- Finanzierung einer Koordinierungsstelle mit 30 Stunden 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Sozialausschuss beschließt, dem Netzwerk Norderstedt (NeNo),vertreten durch das So-
zialwerk als geschäftsführenden Träger, zur Finanzierung einer Koordinierungsstelle mit 30 
Stunden für die Dauer von 4 Jahren einen Zuschuss in Höhe von 56.000 € für Personal und 
Sachkosten zu gewähren.  
Der Sozialausschuss beauftragt die Verwaltung, mit dem Sozialwerk einen Vertrag mit einer 
Laufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2022 abzuschließen.  
 
 
Haushaltsrelevante Daten: 
 
Haushaltsstelle: 331000.531800 
 
Haushaltsplan: 2019 
 
Ausgabe: 56.000 € 
 
Mittel stehen zur Verfügung: ja 
 
Folgekosten/Jahr:    56.000 € / Jahr 2020  

       56.000 € / Jahr 2021  
       56.000 € / Jahr 2022  

 
Erläuterungen zu den Folgekosten: 
 
Vertragslaufzeit 01.01.2019 bis 31.12.2022 
 
 
Sachverhalt 
 
Im Jahre 2010 wurde dem Sozialausschuss das Projekt Netzwerk Norderstedt (NeNo) erst-
mals vorgestellt. Im darauf folgenden Jahr haben sich mehrere Träger für NeNo zusammen-
gefunden. Die ersten beiden Gruppen wurden im Jahr 2012 gegründet. Zwischenzeitlich gibt 
es in Norderstedt 10 Nachbarn für Nachbarn Gruppen mit jeweils 20 bis 50 Teilnehmern. 
 
Zur Koordinierung der einzelnen Gruppen und der Gründung weiterer Gruppen wurde 2013 
eine halbe hauptamtliche Stelle geschaffen. Diese Stelle wurde bei dem damaligen ge-
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schäftsführenden Träger, dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein angesiedelt. Die 
Finanzierung erfolgte durch Mittel der Fernsehlotterie. Diese waren jedoch bis Ende 2015 
befristet. 
 
In seiner Sitzung am 17.09.2015 beschloss der Sozialausschuss dem Netzwerk Norderstedt 
(NeNo),vertreten durch das Sozialwerk als geschäftsführenden Träger, zur Finanzierung 
einer halben Koordinierungsstelle befristet für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 
31.12.2018 einen jährlichen Zuschuss bis zur Höhe von 31.600 € für Personal und Sachkos-
ten zu gewähren. Es wurde erwartet, dass das Konzept von NeNo auch die Menschen um-
fasst, die einen besonderen Unterstützungsbedarf (z. B. Menschen mit Behinderung, isoliert 
lebende ältere Menschen, Alleinerziehende etc.) haben. Ein Konzept der NeNo-Arbeit ist 
dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt. 
 
In der Sitzung des Sozialausschusses am 15.03.2018 hat die Koordinatorin des Netzwerkes 
Norderstedt die Entwicklung des Netzwerkes, ihre Arbeit sowie die Aktivitäten der Nachbar-
schaftsgruppen und künftige Projekte berichtet. 
 
Auch in Zukunft wird die Koordination der NeNo-Gruppen sowie der Träger erforderlich sein. 
Daher stellt das Sozialwerk Norderstedt mit Schreiben vom 22.03.2018 einen Antrag (Anlage 
2) auf Finanzierung einer Personalstelle mit 30 Stunden und Sachkosten ab 2019. Dem An-
trag ist ein Wirtschaftsplan (Anlage 3) beigefügt. 
 
Die Aufstockung von einer halben auf eine Stelle mit 30 Stunden wird mit der Erweiterung 
der Aufgabenbereiche begründet. 
 
Auch seitens der Verwaltung wird die Notwendigkeit einer hauptamtlichen Koordinierungs-
stelle mit 30 Stunden für NeNo gesehen. Die Verwaltung schlägt vor, die künftige Zuschuss-
gewährung für NeNo  auf eine vertragliche Grundlage zu stellen und hierzu gemeinsam mit 
dem Sozialwerk als derzeitigen geschäftsführenden Träger eine Leistungsbeschreibung zu 
erarbeiten. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Konzept NeNo 
Antrag Sozialwerk 
Wirtschaftsplan 2019 - 2022 
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